
Der Ausschussvorsitzende begrüßte die anwesenden Ausschussmitglieder und Gäste. Dabei 
stellte er richtig, dass dies die 12. Sitzung des Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschusses ist 
und nicht, wie in der Einladung vermerkt, die 11. Sitzung. 
 
Daraufhin stellte er die Beschlussfähigkeit, die rechtzeitige und formgerechte Einladung sowie 
die fehlenden Mitglieder fest. 
 
Es lag ein 
 
Antrag der CDU-Fraktion vor, DS-Nr. 11/0453, Zufahrt zum Gewerbegebiet „Zum 
Siegblick in Sankt Augustin Buisdorf hier: gefährliche Kreuzung Gewerbezufahrt/ Im 
Alten Keller, 
 
vor, welcher gem. § 4 Abs. 1 GeschO verspätet eingegangen war. Der Ausschussvorsitzende 
schlug vor, diesen Antrag im öffentlichen Teil als neuen Tagesordnungspunkt 17.1.5 
aufzunehmen.  
 
Herr Köhler von der Fraktion AUFBRUCH! merkte an, dass dieser Antrag als 
Dringlichkeitsantrag hätte eingereicht werden müssen, da er als normaler Antrag zu spät 
eingegangen sei. 
 
Frau Feld-Wielpütz von der CDU-Fraktion stimmte dem zu. Ursprünglich wäre dieser auch als 
Dringlichkeitsantrag deklariert gewesen, jedoch sei dies wohl im Verfahren der Einbringung so 
nicht weitergegeben worden. Sie bat dies, zu entschuldigen. 
 
Dann erklärte sich der Ausschuss mit dem Vorschlag des Ausschussvorsitzenden einverstanden, 
den Antrag als Tagesordnungspunkt 17.1.5 aufzunehmen. 
 
Weiterhin schlug der Ausschussvorsitzende vor, folgende Tagesordnungspunkte in nachstehender 
Reihenfolge 
 
TOP 7, DS Nr. 11/0423, Bebauungsplan 416 „Fasanenweg“, 
 
TOP 15, DS Nr. 11/0449, Vorstellung Ausbauplanung B 56 im Grenzbereich Sankt 
Augustin – Bonn (A59), 
 
TOP 8, DS Nr. 11/0426, Vorstellung der geplanten Neubebauung Schulstraße/Freie 
Buschstraße in Sankt Augustin Niederpleis sowie 
 
TOP 13, DS Nr. 11/0425, Gewässerentwicklung an der Siegmündung; Vorstellung der 
vorbereitenden Planungen der Bezirksregierung 
 
vorzuziehen, da hierzu jeweils Gäste bzw. Vortragende anwesend seien. Damit war der 
Ausschuss einverstanden. 
 
Anmerkung: 
Die Protokollierung erfolgt jedoch in der von der Tagesordnung vorgesehenen Reihenfolge. 
 


